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Flexible Schulanfangsphase 

1) Auszug Grundschulverordnung 
Teil III 

Unterrichtsgestaltung und -organisation 
 

§ 7 
Gliederung und Grundsätze 

(1) Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel sechs Jahre. Er gliedert sich in 
die Schulanfangsphase und die Jahrgangsstufen 3 bis 6. Der Unterricht erfolgt in Fächern, 
fachübergreifend und fächerverbindend und ermöglicht jedem Kind insbesondere im Rahmen 
von Projekten selbständiges eigenaktives Lernen. 

(2) Die Schulanfangsphase umfasst die Jahrgangsstufen 1 und 2 und wird als pädagogische 
Einheit jahrgangsstufenübergreifend organisiert. Zu Beginn der Schulanfangsphase wird für 
jeden Schüler und jede Schülerin die individuelle Lernausgangslage ermittelt, um eine gezielte 
Förderung zu ermöglichen. Dabei sind auch Erfahrungen und Ergebnisse der bisher besuchten 
Einrichtungen der Jugendhilfe zu berücksichtigen. Der Lernfortschritt wird im Sinne einer 
diagnostischen Lernbeobachtung kontinuierlich schriftlich festgehalten (Lerntagebuch). 
Schülerinnen und Schüler rücken entsprechend ihrem Lernfortschritt und Leistungsstand unter 
Berücksichtigung ihrer sozialen Entwicklung in die Jahrgangsstufe 3 auf, wenn bei positiver 
Lernentwicklung eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der Jahrgangsstufe 3 zu erwarten 
ist. 

(3) In den Jahrgangsstufen 3 bis 6 werden die bis dahin erworbenen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler aufgegriffen und weiterentwickelt. Durch differenzierte Maßnahmen 
im gemeinsamen Unterricht sowie leistungs- und neigungsdifferenzierende Angebote werden 
individuelle Begabungen gefördert und auf die weiteren Bildungswege in der Sekundarstufe I 
vorbereitet. 

2) Auszug Schulgesetz 

ABSCHNITT II – PRIMARSTUFE 

§ 20 - Grundschule 

(1) Die Grundschule vermittelt die allgemeinen Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten 
gemeinsam für alle Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernausgangslagen und 
Lernfähigkeiten. Sie entwickelt die Grundlagen für das selbstständige Denken, Lernen, Handeln 
und Arbeiten sowie die für das menschliche Miteinander notwendige soziale Kompetenz. Die 
Grundschule vermittelt eine grundlegende Bildung durch vorfachlichen, fachlichen, 
fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht und führt die Schülerinnen und Schüler 
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zum weiterführenden Lernen in der Sekundarstufe I. Sie umfasst die Schulanfangsphase 
(Jahrgangsstufen 1 und 2) und die Jahrgangsstufen 3 bis 6. 

(2) Die Schulanfangsphase knüpft an die individuelle Ausgangslage der Schülerinnen und 
Schüler, ihre vorschulische Erfahrung sowie ihre Lebensumwelt an. Sie hat das Ziel, die 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler durch Formen des gemeinsamen Lernens, Arbeitens 
und Spielens zu entwickeln und zu erweitern und dabei die soziale Kompetenz zu fördern. 
Zum Aufbau von Lernkompetenzen in der Schulanfangsphase gehören insbesondere 

1. das sprachliche Verarbeiten von gemeinsamen Erfahrungen und deren gezielte inhaltliche 
Klärung und Erweiterung, 

2. die Schulung des Denkens, um die natürliche und mediale Umwelt zu erfassen und die 
eigenen Bedürfnisse artikulieren zu können, 

3. der Erwerb von Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben, im mathematischen Denken und im 
musisch-künstlerischen Bereich, 

4. der Erwerb motorischer Grundfertigkeiten und -fähigkeiten. 

(3) Die Schulanfangsphase ist eine pädagogische Einheit; ein Aufrücken von der ersten in die 
zweite Jahrgangsstufe entfällt. Schülerinnen und Schüler, die die Lern- und Entwicklungsziele 
der Schulanfangsphase erreicht haben, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten vorzeitig 
in die Jahrgangsstufe 3 aufrücken. Schülerinnen und Schüler,  die am Ende der 
Schulanfangsphase die Lern- und Entwicklungsziele noch nicht erreicht haben, können auf 
Beschluss der Klassenkonferenz (§ 59 Abs. 4) oder auf Antrag der Erziehungsberechtigten (§ 59 
Abs. 5) ein zusätzliches Schuljahr in der Schulanfangsphase verbleiben, ohne dass dieses 
Schuljahr auf die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht angerechnet wird. 

 


